
Turn- und Sportverein 05 Arloff-Kirspenich e.V. 

    
    
    
    
    

Seite 1 von 8 SATZUNG-2014.DOC 

 
Handball 
Laufen 

Selbstverteidigung 
Turnen und Fitness 

 
www.tus-arloff-kirspenich.de 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vereinssatzung 
 

vom 17. Oktober 2014 
 
 
 

Diese Satzung umfasst die Paragraphen 1 bis 15 und hat 8 Seiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ursprungsfassung vom 02.04.1993 eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Euskirchen 
unter Geschäfts-Nr. VR 260 am 11.10.1993. Übernommen am 24.02.2009 vom Vereinsregister 
des Amtsgerichts Bonn unter Geschäfts-Nr. VR 10260. 
 
Geändert durch die Mitgliederversammlungen am 14.04.2000 (§ 9) und am 17.10.2014 (§§ 1, 3, 7, 
8, 9, 11 und 15) 
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§ 11 
Name, Sitz, Zweck 

 
1. Der 1905 in Arloff-Kirspenich gegründete Verein führt den Namen "Turn- und Sportverein 05 
Arloff-Kirspenich e.V.". Er hat seinen Sitz in Bad Münstereifel und ist in das Vereinsregister beim 
Amtsgericht Bonn eingetragen. 
 
2. Der Verein ist dem LandesSportBund Nordrhein-Westfalen, dem KreisSportBund Euskirchen 
und den für die betriebenen Sportarten zuständigen Sportfachverbänden angeschlossen.   
 
3. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  
 
Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports, der Jugend- und Altenhilfe und des öffentlichen 
Gesundheitswesens.  
 
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

 
a) entsprechende Organisation eines geordneten Sport-, Spiel-, Übungs- und Kursbetriebes 

für alle Bereiche, einschließlich des Freizeit- und Breitensports;  
b) die Durchführung eines leistungsorientierten Trainingsbetriebes;  
c) die Teilnahme an sportspezifischen und auch übergreifenden Sport- und 

Vereinsveranstaltungen;  
d) die Beteiligung an Turnieren und Vorführungen, sportlichen Wettkämpfen, 
e) Aus-/Weiterbildung und Einsatz von sachgemäß ausgebildeten Übungsleitern, Trainern und 

Helfern;  
f) die Beteiligung an Kooperationen, Sport- und  Spielgemeinschaften  
g) Maßnahmen und Veranstaltungen zur Erhaltung und Förderung des körperlichen, 

seelischen und geistigen Wohlbefindens  
h) die Erstellung sowie die Instandhaltung und Instandsetzung der dem Verein gehörenden 

Geräte, Immobilien und sonstiger im Vereinseigentum stehender Gegenstände. 
 
4. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Seine 
Mittel dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
grundsätzlich keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 
 
5. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
 

§ 2 
Erwerb der Mitgliedschaft 

 
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 
 
2. Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Vorstand ein schriftliches Aufnahmegesuch zu 

richten. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
 
3. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag entsprechend den Zielsetzungen des 

Vereins. Bei Ablehnung ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen. 
 

                                                           
1  § 1 neugefasst durch Beschluss der Mitgliederversammlung am 17.10.2014. Eingetragen im Vereinsregister am 
11.12.2014. 
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4. Besonders verdienten Mitgliedern mit vollendetem 60. Lebensjahr kann der erweiterte 
Gesamtvorstand anlässlich der Mitgliederversammlung die Ehrenmitgliedschaft verleihen 
(näheres regelt eine Ehrenordnung). 

 
 

§ 32 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
1. Die Mitgliedschaft endet durch 

a) Austritt, 
b) Tod, 
c) Ausschluss aus dem Verein, 
d) Auflösung des Vereins.  

 
2. Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Der Austritt ist nur zum 
Quartalsende unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen zulässig. 
 
3. Ein Mitglied kann, nach vorheriger Anhörung, vom Gesamtvorstand aus dem Verein 
ausgeschlossen werden: 

a) wegen erheblicher Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen, 
b) wegen Zahlungsrückstand mit Beiträgen von einem Jahresbeitrag trotz Mahnung, 
c) wegen unehrenhafter Handlungen. 

Der Bescheid über den Ausschluss ist mit Einschreibebrief zuzustellen 
 
4. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus 
dem Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem 
Mitgliedschaftsverhältnis, insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon unberührt. 
Vereinseigene Gegenstände sind dem Verein herauszugeben oder wertmäßig abzugelten. Dem 
austretenden Mitglied steht kein Anspruch auf Rückzahlung überzahlter Beiträge zu. 
Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprüche auf Zahlung des Wertes 
eines Anteils am Vereinsvermögen. 

 
 

§ 4 
Maßregelungen 

 
Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Anordnungen des Gesamtvorstandes und 
der Abteilungen verstoßen, können nach vorheriger Anhörung vom Gesamtvorstand folgende 
Maßnahmen verhängt werden: 
 
 a) Verweis, 
 b) angemessene Geldbuße, 
 c) zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und den Veranstaltungen des 
           Vereins. 
 
Der Bescheid über die Maßregelung ist mit Einschreibebrief zuzustellen. 

 
 

§ 5 
Beiträge 

 

                                                           
2  § 3 neugefasst durch Beschluss der Mitgliederversammlung am 17.10.2014. Eingetragen im Vereinsregister am 
11.12.2014. 
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Der Mitgliedsbeitrag sowie außerordentliche Beiträge werden von der Mitgliederversammlung 
festgelegt. 

 
 

§ 6 
Stimmrecht und Wählbarkeit 

 
1. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab dem vollendeten 18. Lebensjahr. Bei der Wahl eines 

Jugendleiters steht das Stimmrecht allen Mitgliedern der Abteilung vom vollendeten 14. bis 
zum vollendeten 21. Lebensjahr zu. 

 
2. Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können an der Mitgliederversammlung, den 

Abteilungsversammlungen und der Jugendversammlung als Gäste jederzeit teilnehmen. Bei 
Jugendlichen und Kindern unter 18 Jahren kann es vom gesetzlichen Vertreter ausgeübt 
werden. 

 
3. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. 
 
4. Gewählt werden können alle volljährigen Mitglieder des Vereins. 
 
5. Jede anwesende Person hat nur eine Stimme. 
 
 

§ 73 
Vereinsorgane 

 
 
1. Organe des Vereins sind: 
a) die Mitgliederversammlung 
b) der Gesamtvorstand 
c) der geschäftsführende Vorstand 
 
2. Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Der 
Gesamtvorstand kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und 
der Haushaltslage beschließen, dass Vereins- und Organämter entgeltlich gegen Zahlung einer 
pauschalierten Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG (Ehrenamtspauschale) ausgeübt 
werden. 
 
 

§ 84 
Mitgliederversammlung 

 
1. Oberstes Organ ist die Mitgliederversammlung 
 
2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet in jedem Jahr statt. 
 
3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von 14 Tagen mit  
       entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es 
 
 a) der geschäftsführende Vorstand beschließt oder 

                                                           
3 § 7 neugefasst durch Beschluss der Mitgliederversammlung am 17.10.2014. Eingetragen im Vereinsregister am 
11.12.2014.  
4 § 8 neugefasst durch Beschluss der Mitgliederversammlung am 17.10.2014. Eingetragen im Vereinsregister am 
11.12.2014. 
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b) ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich beim Vorsitzenden beantragt hat. 
 
4. Die Einberufung erfolgt durch den Gesamtvorstand. Sie geschieht in Form einer 
 Veröffentlichung (Vereinsaushangtafel u.a.m.). Zwischen dem Tage der Veröffentlichung und 
       dem Termin der Versammlung muss eine Frist von mindestens 14 Tagen liegen. 
 
5. Mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung mitzuteilen. 
       Diese muss folgende Punkte enthalten: 
 
 a) Bericht des Vorstandes 
 b) Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer 
 c) Entlastung des Vorstandes 
 d) Wahlen, soweit diese erforderlich sind, 
 e) Beschlussfassung über vorliegende Anträge. 
 
6. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder  
       beschlussfähig. 
 
7. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder  
       gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden bzw. des  
       Versammlungsleiters den Ausschlag. Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von 
       3/4 der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 
 
8. Anträge können gestellt werden: 
 a) von den Mitgliedern 
 b) vom geschäftsführenden Vorstand 
 c) von den Ausschüssen 
 d) von den Abteilungen 
 
9. Über Anträge, die nicht schon in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der 

 Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens 8 Tage vor 
der Versammlung schriftlich bei dem Vorsitzenden des Vereins eingegangen sind. Später 
eingehende Anträge dürfen von der Mitgliederversammlung nur behandelt werden, wenn ihre 
Dringlichkeit bejaht wird. Das kann dadurch geschehen, dass die Mitgliederversammlung mit 
2/3-Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschließt, dass der Antrag als 
Dringlichkeitsantrag in die Tagesordnung aufgenommen wird. Änderungen der Satzung dürfen 
nicht als Dringlichkeitsantrag beschlossen werden. 

 
10. Geheime Abstimmungen erfolgen nur, wenn mindestens 10 stimmberechtigte Mitglieder es  
       beantragen. 
 
 

§ 956 
Vorstand 

 
1. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und 

der Geschäftsführer. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von 
Ihnen ist allein vertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis des Vereins darf der stellvertretende 
Vorsitzende seine Vertretungsmacht nur bei Verhinderung des Vorsitzenden und der 

                                                           
5 § 9 Abs. 1 und 2 neugefasst durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 14.04.2000. Eingetragen im 
Vereinsregister am 16.05.2000 
6 § 9 neugefasst durch Beschluss der Mitgliederversammlung am 17.10.2014. Eingetragen im Vereinsregister am 
11.12.2014.  
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Geschäftsführer seine Vertretungsmacht nur bei Verhinderung des Vorsitzenden und des 
stellvertretenden Vorsitzenden ausüben.  

 
2. Dem Gesamtvorstand gehören außer dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden 

und dem Geschäftsführer der Ressortleiter Öffentlichkeitsarbeit und Presse und ein oder 
mehrere Beisitzer an. Über die Anzahl der zu wählenden Beisitzer entscheidet der 
geschäftsführende Vorstand nach Bedarf. Dem Gesamtvorstand gehören darüber hinaus die 
Abteilungsleiter und die Jugendleiter der Abteilungen an. 

 
3. Die Jugendleiter werden, soweit erforderlich, in einer gesonderten Versammlung der 

Vereinsjugend gewählt (vgl. § 6 Ziff. 1 der Satzung). Die Einberufung geschieht in 
entsprechender Anwendung der Einberufungsvorschriften des § 8 der Satzung. 

 
4. Der Gesamtvorstand leitet den Verein. Seine Sitzungen werden vom Vorsitzenden geleitet. Er 

tritt zusammen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder drei seiner Mitglieder 
beantragen. Er ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Bei 
Ausscheiden eines Mitglieds ist der Gesamtvorstand berechtigt, ein neues Mitglied 
kommissarisch bis zur nächsten Wahl zu berufen. 

 
5. Zu den Aufgaben des Gesamtvorstandes gehören: 
 
 a) die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 
 b) die Bewilligung von Ausgaben, 
 c) Aufnahme, Ausschluss und Maßregelungen von Mitgliedern. 
 
6. Der geschäftsführende Vorstand ist für den laufenden Geschäftsbetrieb zuständig und für 

solche Aufgaben, die aufgrund ihrer Dringlichkeit einer schnellen Erledigung bedürfen. Der 
Gesamtvorstand ist über die Tätigkeit des geschäftsführenden Vorstandes bei nächster 
Gelegenheit zu informieren. 

 
 

§ 10 
Ausschüsse 

 
1. Für die Bereiche Jugendsport, Breitensport und Freizeitsport sowie Wettkampfsport können 

Ausschüsse gebildet werden. Diese tagen unter ihren zuständigen Leitern. Ihre 
Zusammensetzung regelt der Gesamtvorstand. 

 
2. Der Gesamtvorstand kann bei Bedarf auch für sonstige Vereinsaufgaben Ausschüsse bilden, 

deren Mitglieder vom Gesamtvorstand berufen werden. 
 
3. Die Sitzungen der Ausschüsse erfolgen nach Bedarf und werden durch den zuständigen Leiter 

einberufen. 
 
 

§ 117 
Abteilungen 

 
1. Für die im Verein betriebenen Sportarten bestehen Abteilungen oder werden im Bedarfsfall 

durch Beschluss des Gesamtvorstandes gegründet oder aufgelöst. 
 

                                                           
7  § 11 Abs. 5 neugefasst durch Beschluss der Mitgliederversammlung am 17.10.2014. Eingetragen im Vereinsregister 
am 11.12.2014. 
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2. Die Abteilung wird durch den Abteilungsleiter, seinen Stellvertreter, ggf. den Jugendleiter und 
Mitarbeiter, denen feste Aufgaben übertragen werden, geleitet. Versammlungen werden nach 
Bedarf einberufen. 

 
3. Abteilungsleiter, Stellvertreter und Mitarbeiter werden von der Abteilungsversammlung 

gewählt. Für die Wahl eines Jugendleiters gelten die Vorschriften des § 9, Ziff. 3. Für die 
Einberufung der Abteilungsversammlung gelten die Einberufungsvorschriften des § 8 der 
Satzung entsprechend. Die Abteilungsleitung ist gegenüber den Organen des Vereins 
verantwortlich und auf Verlangen jederzeit zur Berichterstattung verpflichtet. Für den Fall, dass 
eine Abteilung keinen Abteilungsleiter wählt, wird dieser vom Gesamtvorstand bestimmt. 

 
4. Die Abteilungen sind im Bedarfsfalle berechtigt, zusätzlich zum Vereinsbeitrag einen 

Abteilungs- und Aufnahmebeitrag zu erheben. Die sich aus der Erhebung von 
Sonderbeiträgen ergebende Kassenführung kann jederzeit vom geschäftsführenden Vorstand 
des Vereins geprüft werden. Die Erhebung eines Sonderbeitrags bedarf der vorherigen 
Zustimmung des Gesamtvorstandes. 

 
5. Die Abteilungen können durch ihren Abteilungsleiter Verpflichtungen aus ihrer 

Abteilungskasse im Umfang von höchstens 250,00 € im Einzelfall eingehen; höhere 
Verpflichtungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Gesamtvorstandes des Vereins. 

 
6. Im Falle der Auflösung einer Abteilung gehen die finanziellen Mittel der Abteilungskasse an die 
      Hauptkasse des Vereins über. 

 
 

§ 12 
Protokollierung der Beschlüsse 

 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung, des Gesamtvorstandes, des geschäftsführenden 
Vorstandes, der Ausschüsse, sowie der Jugend- und Abteilungsversammlung ist jeweils ein 
Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und dem von ihm bestimmten Protokollführer 
zu unterzeichnen ist. 

 
 

§ 13 
Wahlen 

 
Die Mitglieder des Gesamtvorstandes, die Abteilungsleiter sowie die Kassenprüfer werden auf die 
Dauer von zwei Jahren gewählt. Sie bleiben solange im Amt, bis der Nachfolger bestimmt ist. 
Wiederwahl ist zulässig. 

 
 

§ 14 
Kassenprüfung 

 
Die Kasse des Vereins sowie evtl. Kassen der Abteilungen werden in jedem Jahr durch zwei von 
der Mitgliederversammlung des Vereins gewählte Kassenprüfer geprüft. 
Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen bei 
ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des geschäftsführenden 
Vorstandes. 
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§ 158 
Auflösung des Vereins 

 
1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 

beschlossen werden. 
Auf der Tagesordnung dieser Versammlung darf nur der Punkt "Auflösung des Vereins" 
stehen. 

 
2. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn es 
 
 a) der Gesamtvorstand mit einer Mehrheit von 3/4 aller seiner Mitglieder be- 
     schlossen hat oder 
 b) von 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert  
     wurde. 
 
3. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50 % der stimmberechtigten Mitglieder 

anwesend sind. 
 Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von 3/4 der erschienenen stimmberechtigten 
      Mitglieder beschlossen werden. Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen. 
 
4. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind im Falle der Auflösung der 

Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und der Geschäftsführer als die Liquidatoren des 
Vereins bestellt. 

 
5. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines steuerbegünstigten 

Zwecks fällt das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen des Vereins an den 
KreisSportBund Euskirchen e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 
Zwecke, und zwar insbesondere zur Förderung des Sports, zu verwenden hat.  

 
6. Im Falle einer Verschmelzung mit einem anderen Verein fällt das Vermögen nach 

Vereinsauflösung an den neu entstehenden Fusionsverein bzw. den aufnehmenden Verein, 
der es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 
 
 
 
Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 17.10.2014 in Arloff 
genehmigt. 
 

(Unterschriften) 

                                                           
8 § 15 Abs. 4 neugefasst und § 15 Abs. 5 und 6 angefügt durch Beschluss der Mitgliederversammlung am 17.10.2014. 
Eingetragen im Vereinsregister am 11.12.2014. 
 


